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Artikel 8 UN-Behindertenrechtskonvention
Bewusstseinsbildung

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, sofortige, wirksame
und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um

a) in der gesamten Gesellschaft, einschließlich auf der
Ebene der Familien, das Bewusstsein für Menschen mit
Behinderungen zu schärfen und die Achtung ihrer Rechte
und ihrer Würde zu fördern;

b) Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber
Menschen mit Behinderungen, einschließlich aufgrund des
Geschlechts oder des Alters, in allen Lebensbereichen zu
bekämpfen;

c) das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den Beitrag von
Menschen mit Behinderungen zu fördern.
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Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des
BMFSFJ oder des BAFzA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen
die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.


